




Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Die vom Kreistag beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß
§ 81 Absatz 2 GemO der Rechtsaufsíchtsbehörde mit Schreiben vom 16. April 2026 vorgelegt. Die geneh-
migungspflichtigen Bestandteile der Haushaltssatzung wurden vom Regierungspräsidium Freiburg am
23. Juni 2025 genehmigt. Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan ist auf der Homepage des 
Landkreises Konstanz wie folgt ab sofort einzusehen (Rubrik Landkreis & Politik>Kreistag>Kreisrec
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